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Der Gemeinderat erlässt gestützt auf das Reglement über die öffentliche Sicherheit die folgende 
Verordnung: 
 
 
 

Zuständigkeiten Art. 1 
Es gelten folgende Zuständigkeiten:  

 
 

Thema Bauabteilung Präsidialabteilung 

Einbürgerungen  X 

Fahrende  X 

Feuerwerk  X 

Fundbüro  X 

Gastgewerbe: Erweiterungen 
/ Baubewilligungspflichtige 
Änderungen 

X Mitwirkung 

Gastgewerbe: Aufsicht, Kon-
trollen 

 X 

Gastgewerbliche Einzelbewil-
ligungen (Anlässe) 

 X 

Gemeindepatrouille Sicher-
heitsdienst 

Mitwirkung X 

Hunde  X 

Jugendschutz  X 

Kundgebungen  X 

Lärm: Alltagslärm, Ruhezei-
ten 

 X 

Lärm: Industrie, Baustellen, 
nach Umweltschutzgesetzge-
bung 

X  

Märkte  X 

Nutzung öffentlicher Grund  X 

Parkbewilligungen, Kontrolle 
ruhender Verkehr 

 X 

Reklamen: Baubewilligungen, 
Entfernen von nicht bewillig-
ten Reklamen 

X  

Reklamen öffentliche Plakat-
anschlagstellen 

Mitwirkung X 

Strassensperre temporär für 
Anlässe 

 X 

Strassensperre temporär we-
gen Baustellen / Unterhalt 

X  

Umweltschutz X  

 

 

Inkrafttreten Art. 2 

 Dieses Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.   
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Genehmigung: 
Der Gemeinderat hat vorliegende Verordnung an der Sitzung vom 22. August 2023 beraten und 
genehmigt.  
 
 
Pieterlen, 13. Dezember 2023 
 
Namens der Einwohnergemeinde Pieterlen 
Gemeindepräsident Leiter Präsidiales 
 
 

 
Beat Rüfli David Löffel 
 
 

Veröffentlichung: 
Die Genehmigung und Inkraftsetzung dieser Verordnung auf den 1. Januar 2024 ist im Anzeiger 
Büren vom 21. Dezember 2023 veröffentlicht worden. Die Verordnung lag während 30 Tagen öf-
fentlich auf. Die Auflage erfolgte mit dem Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit. Beschwerden 
sind innert Frist keine eingelangt. 
 
Pieterlen, 29. Januar 2024 
 
Leiter Präsidiales 
 
 
 
David Löffel 
 


